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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Am Montag, 03.11.2025, 15:00 Uhr, findet im Sitzungssaal 2 und 3, 2. Obergeschoss, Kreisverwaltung 
Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, die 5. Sitzung des Zukunftsausschusses des 
Landkreises Mayen-Koblenz statt. 

T a g e s o r d n u n g 

 
 1. Mitteilungen der Verwaltung 

  
 2. Zukunft der Wasserversorgung am Beispiel des Wasserversorgungs-

Zweckverbandes Maifeld-Eifel 
  

 3. Verschiedenes 
  
 
 
 
Koblenz, 27.10.2025 
 
gez. Marko Boos 
Landrat 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Am Dienstag, 04.11.2025, 15:00 Uhr, findet im Sitzungsraum 145/146 des Jobcenters MYK Standort 
Mayen, Marktplatz 24, 56727 Mayen, die 6. Sitzung des Werkausschusses des Landkreises Mayen-
Koblenz statt. 

T a g e s o r d n u n g 

 
 1. Mitteilungen der Verwaltung 

  
 2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz für das 

Wirtschaftsjahr 2026 
  

 3. Bürgergeld aktuell- Information der Verwaltung zu den aktuellen Entwicklungen 
beim Bürgergeld 

  
 4. Verschiedenes 

  
 
 
 
Koblenz, 27.10.2025 
 
gez. Pascal Badziong 
Erster Kreisbeigeordneter 
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Bekanntmachung 

 

Die nächste öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel 

findet am: 

05.11.2025 um 09:15 Uhr 

im großen Sitzungsraum (1. OG) des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel, Deponie Eiterköpfe, An 

der L 117, 56299 Ochtendung, statt. 

 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
TOP 1  Bericht der Geschäftsführung 

TOP 2  Jahresabschluss 2021 

TOP 3  Umlagekalkulation 2026 

TOP 4  Restabfallanalyse 2024/2025 für das Gebiet des Landkreises Mayen-Koblenz 

TOP 5  Gebührenkalkulation für das Gebiet des Landkreises Mayen-Koblenz 2026ff 

 
 
56299 Ochtendung, 29.10.2025 

Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel 

 
 
gez. Pascal Badziong 

Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachung 

 

Die kommende Sitzung des Verwaltungsausschusses der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik findet am 
Mittwoch, 12. November 2025 um 10.30 Uhr in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Raum 313 statt. 

 

Tagesordnung: 
1. Jahresabschluss des Zweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel-Touristik für das Haushaltsjahr 2024 

sowie Entlastung des Verbandsvorstehers und seines Stellvertreters  

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel-Touristik für das 

Haushaltsjahr 2026 

3. ZEITREISE im Landkreis Mayen-Koblenz - Sachstandsbericht 

4. Smartes Wegemanagement für Traumpfade & Traumpfädchen - Sachstandsbericht 

5. Traumpfade & Traumpfädchen - Aktuelles 

6. „lecker MYK“/ Regionale Genüsse - Sachstandsbericht 

7. Qualitätsmanagement für das Radverkehrsnetz im Landkreis MYK/ Erweiterung 2026 - 

Sachstandsbericht  

8. Radroute „Vulkanschleife Basalt“ – Sachstandsbericht zur Umsetzung im Jahr 2026 & Flyer „Rhein-

Mosel-Eifel-Radtouren“ 

9. Mountainbike-Konzept für den Landkreis MYK – Sachstandsbericht  

10. Verschiedenes   

 

 

Koblenz, 24.10.2025 

 

gez. Landrat Marko Boos 

Verbandsvorsteher 

 



 
2025                 Ausgegeben am 31.10.2025    Nr. 42/2025   Seite 438 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Am Mittwoch, 12.11.2025, ab 16.00 Uhr, findet im Besprechungsraum, 2. Stock, im Infozentrum 
Rauschermühle, Rauscherstraße 6, 56637 Plaidt, eine öffentliche Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses des Zweckverbandes Vulkanpark statt. 
 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen : 
 

 
1. Prüfung der Jahresrechnung des Zweckverbandes Vulkanpark für das Haushaltsjahr 2024 

 
2. Verschiedenes/ Aussprache 
 

 
Koblenz, den  24.10.2025      Zweckverband Vulkanpark 
 

gez. Marko Boos 
(Verbandsvorsteher) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Malinka Petrova, zuletzt wohnhaft Am Kammrädchen 3, 56182 Urbar, ist Adressat eines Schreibens der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 28.10.2025, Aktenzeichen 5.1.51-UV-A-10685.0. 
 
Da der Aufenthaltsort dieser Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 
Abs. 1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder 
überörtlichen Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 002 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Löhrstraße 78, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Koblenz, 28.10.2025   
 
 
gez. Marita Graziola  
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 5.1.51 - Erziehungsleistungen 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz        28.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 463063-4768334 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 

 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 28.10.2025, Kassenzeichen: 463063-4768334) 
 
 
 Herrn 

Slava Polanski 
 
zuletzt wohnhaft: 
56179 Vallendar, Goethestraße 4 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz        28.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 493008-4768335 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 

 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 28.10.2025, Kassenzeichen: 493008-4768335) 
 
 
 Herrn 

Izidor Stepani 
 
zuletzt wohnhaft: 
56179 Vallendar, Höhrer Straße 73 

jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz       28.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 521984-4768336 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 

 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 28.10.2025, Kassenzeichen: 521984-4768336) 
 
 

Frau 
Yevheniia Shumakova 
 
zuletzt wohnhaft: 
56727 Mayen, Brückenstraße 26 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachtei-
le zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstraße 
9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz        28.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 526970-4768337 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 28.10.2025, Kassenzeichen: 526970-4768337) 
 
 

Herrn 
Janosch Weiß 
 
zuletzt wohnhaft: 
56220 Bassenheim, Mayener Straße 1b 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachtei-
le zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstraße 
9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz        28.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 528818-4768338 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 28.10.2025, Kassenzeichen: 528818-4768338) 
 
 

Herrn 
Boris Vujinovic 
 
zuletzt wohnhaft: 
56751 Polch, Klöppelstraße 2 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachtei-
le zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstraße 
9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Benachrichtigung über eine Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 a Nr. 3 des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB)  
 
 
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 a Ziffer 3 LFGB „Nicht unerhebliche oder wiederholte Verstöße gegen 
Vorschriften zum Schutz vor Gesundheitsgefährdung, Täuschung oder zur Einhaltung hygienischer 
Anforderungen“:  
 
 
Datum Feststellung: 
12.08.2025 
 
Lebensmittelunternehmer/Inverkehrbringer: 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse Scheidterhof GmbH, Scheidterhof 2, 56330 Kobern-Gondorf. 
 
Sachverhalt/Grund der Beanstandung:  
Verstöße in nicht nur unerheblichem Ausmaß und z.T.  wiederholte Verstöße gegen Vorschriften im 
Anwendungsbereich des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die der Einhaltung hygienischer 
Anforderungen dienen (Lagerung, Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln unter 
unhygienischen Zuständen). 
 
Rechtsgrundlage: 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), § 3 Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV), 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004. 
 
Bemerkung: 
Bei der Nachkontrolle am 14.08.2025 waren die Hygienemängel überwiegend abgestellt. 
 
 
 
Koblenz, 30.10.2025 
 
gez. Thomas Brunnhübner 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 9.3.39 - Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung - 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz        30.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 517916-4771586 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 

 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 30.10.2025, Kassenzeichen: 517916-4771586) 
 
 

Frau 
Ana Filipovic 
 
zuletzt wohnhaft: 
56729 Kirchwald, Zum Nitzblick 1 1. EG 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstraße 
9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn  

 



 
2025                 Ausgegeben am 31.10.2025    Nr. 42/2025   Seite 447 

 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz        30.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 52757-4771587 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 
 

 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 30.10.2025, Kassenzeichen: 52757-4771587) 
 
 

Frau 
Lisa Kassube 
 
zuletzt wohnhaft: 
56272 Sankt Johann, Mayener Straße 3 DG Rechts 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Bahnhofstraße 
9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn  
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz       30.10.2025 
1.21 - Kreiskasse 
Kassenzeichen: 525374-4771589 
 
 
 

Benachrichtigung über 
die öffentliche Zustellung nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) 

in Verbindung mit § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
 

 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung.  
 
Nachstehend genannte Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
(Bescheid vom 30.10.2025, Kassenzeichen: 525374-4771589) 
 
 

Herr 
Konstantinos Peponis 
 
zuletzt wohnhaft: 
56736 Kottenheim, Auf Heinzenbuchen 3 
 
jetziger Aufenthaltsort: 
unbekannt 

 
 
Da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des 
Landesverwaltungszustellungsgesetzes (LVwZG) i. V. m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Gebäude der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Erdgeschoss, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz. 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Das Schriftstück selbst kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter während der Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 519, abgeholt oder eingesehen werden. 
 
 
 
gez. Hahn  
 


